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Änderungsantrag zur Sitzung des Rates am 7. Mai 2026 
 
1.7 Änderung der Bochumer Sicherheitsverordnung (Grillverbot Ümminger See) 

und Übersicht über die Beratungsergebnisse der Bezirksvertretungen 
 
Der Rat beschließt folgende Änderungen: 
 
1. § 17 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 
Das Grillen ist abweichend von Absatz 5 in den nachfolgend aufgeführten Grünanlagen 
nicht erlaubt:  
- Stadtpark,  
- Stadtgarten Wattenscheid,  
- Westpark, außer auf der im Lageplan als Grillbereich markierten Fläche,  
- Ümminger See,  
- Schmechtingwiese 
Die vorgenannten Grünanlagen, in denen das Grillen grundsätzlich verboten ist, sind in 
den beigefügten Karten, die Bestandteil dieser Verordnung sind, rot schraffiert darge-
stellt. 
 
§ 17 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 
Bei einem Graslandfeuerindex (z. B. abrufbar beim Deutschen Wetterdienst - DWD) von 
vier bis fünf ist das Grillen ab dem 1.1.2027 abweichend von Absatz 5 und 6 außerhalb 
ausgewiesener Grillflächen nicht erlaubt. Bis zum 31.12.2026 gilt dies in Bochum bei ei-
nem Graslandfeuerindex von drei bis fünf. 
 
2. Die Anlagen 7 und 8 – Lagepläne zu § 17 Abs. 6 (Ümminger See und Schmechting-
wiese) erhalten die aus der Anlage zu dieser Änderungsverordnung ersichtliche Fas-
sung. 
 
Begründung: 
 
Die Begründung erfolgt mündlich. 
 
Karsten Herlitz/Dr. Daniel Obitz – CDU-Ratsfraktion 
Peter Reinirkens – Fraktion „Die SPD im Rat“ 
Vicki Marschall/Sebastian Pewny – Fraktion „Die Grünen im Rat“ 



llfj BOCHUM Anlage 8

Lageplan zu § 17 Absatz 6 
(Schmechtingwiese) 

Datengrundlage: https://stadtplan.geoportal.ruhr 
Erstellt am 06.05.2026 
CDU-Fraktionsgeschäftsstelle 
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